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Stadt Gladbeck Gladbeck, 26.02.2019 

 Vorlage Nr. 19/0100 

Federf. Stadtamt: Amt für Planen, Bauen, Umwelt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 
 

Stadtplanungs- und Bauausschuss 
 

Stadtbaurat Dr. Kreuzer 

 

Kenntnisnahme 

 

14.03.2019 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Sachstandsbericht zur Genehmigung einer Windenergieanlage auf der Mottbruch-

halde 

 
Begründung: 

 

Am 11.02.2019 hat der Kreis Recklinghausen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 

Errichtung einer Windenergieanlage auf der Mottbruchhalde erteilt. Dies geschah am letzten Tag 

der amtlichen Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 166, Gebiet Mottbruchhalde, der in dieser Sit-

zung des Stadtplanungs- und Bauausschusses abschließend beraten werden soll. 

 

Entgegen anderslautender Behauptungen konnte das Bebauungsplanverfahren erst in der zweiten 

Jahreshälfte 2018 inhaltlich abschließend bearbeitet werden, da die Mottbruch-halde sich noch 

unter Bergaufsicht befindet und ein Bebauungsplan nicht dem Abschlussbetriebsplan der Bergauf-

sicht widersprechen darf. Das entsprechende Abschlussbetriebsplanverfahren wurde - nach Verzö-

gerungen zur ursprünglichen Zeitplanung - erst am 25.07.2018 seitens der Bergaufsicht zugelassen 

und befindet sich aktuell in der Umsetzung. Zwingend notwendige Informationen zur Altlastenbe-

lastung der Halde seitens der RAG lagen erst Mitte September 2018 vor. 

 

Die Genehmigung des Windrades steht im Widerspruch zur Planung für die Haldenwelt und belas-

tet insbesondere die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil Brauck. Die Genehmigung wurde seitens 

des Kreises trotz versagtem gemeindlichen Einvernehmen erteilt. Da die Genehmigung des Wind-

rades aus Sicht der Stadt Gladbeck rechtswidrig erteilt wurde, wird ein entsprechendes Klagever-

fahren - wie in der Sitzung des Rates vom 14.02.2019 beschlossen - vorbereitet. 

 

In der Sitzung wird über den aktuellen Sachstand berichtet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 



- 3 - 

 

 

Beschlussentwurf: 

 

Dem Stadtplanungs- und Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 
         Dr. Volker Kreuzer 

           - Stadtbaurat - 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


